
Die Geldstrafe ist als Zusatzstrafe dann besonders 
wirksam, wenn mit der vorsätzlichen Körperverlet
zung materielle Schäden verursacht wurden oder wenn 
sie zur erhöhten Disziplinierung erforderlich ist (Alko
holtäter). Daher kann-sie im geeigneten Fall auch zur 
Freiheitsstrafe angewandt werden. Dabei ist jedoch 
auch die Wiedergutmachungspflicht des Täters zu be
rücksichtigen.
d) Die Rückfälligkeit erfordert eine besondere Beach
tung bei der Strafzumessung. Es ist unrichtig, die An
wendung der Freiheitsstrafe nur deshalb abzulehnen, 
weil der Täter zwar mehrfach, aber nicht einschlägig 
vorbestraft ist. Es kommt vielmehr auf die der er
neuten Straftat zugrunde liegende Einstellung des Tä
ters an, die ihn zu der vorsätzlichen Körperverletzung 
veranlaßt hat, wobei zu prüfen ist, ob die Einstellung 
in gleichartiger Weise auch bei den Vortaten in Er
scheinung trat. Strafen ohne Freiheitsentzug können 
daher bei Rückfalltätern angewandt werden, wenn z. B. 
die vorsätzliche Körperverletzung nur von geringer 
Tatschwere und kein Zusammenhang zur Vortat fest
zustellen ist.
Es sind daher Wie in allen Fällen des Rückfalls ins
besondere Art und Anzahl der Vorstrafen, die Motive 
und Bedingungen der erneuten Straftat, die Rückfall
intervalle und die Erziehungsbereitschaft des Täters 
seit der letzten Strafe zu prüfen.
Um jedoch eine nachhaltige Erziehungswirkung zu er
reichen, sind diejenigen Eigenschaften und Einstellun
gen des Täters festzustellen, die verändert, überwun
den oder gefestigt werden müssen. Die noch anzutref
fende Erscheinung, diese Aufgabe gerade bei Rückfall
tätern zu vernachlässigen, ist zu überwinden.
e) Zu rechtlichen Problemen:
Der Vorsatz, einen anderen körperlich zu schädigen, 
muß nicht eine bestimmte Verletzung umfassen. Ge
walttätiges Vorgehen kann sehr verschiedene Folgen 
auslösen, was den Tätern im allgemeinen bekannt ist. 
(Vgl. OG, Urteil des Präsidiums vom 5. Juli 1972 — 
I Pr — 15 — 1/72 — NJ 1972 S. 486). Unsicherheiten zei
gen sich bei der Anwendung von § 116 Abs. 1 StGB. 
Nicht jede schwere Verletzung, z. B. der Bruch eines 
Fingers oder eine Stichverletzung in den Unterarm, 
ohne daß die Beweglichkeit dieser Körperteile wesent
lich eingeschränkt wird, stellt eine nachhaltige Stö
rung wichtiger körperlicher Funktionen im Sinne von 
§ 116 Abs. 1 StGB dar. Im Sinne von § 115 Abs. 1 StGB 
sind sie aber als besonders schädliche Folgen zu be
werten, die eine hohe Tatschwere begründen können. 
Eine nachhaltige Störung wichtiger körperlicher Funk
tionen besteht nicht nur im Verlust oder in einer zeit
weiligen Beeinträchtigung des Seh- oder Hörvermö
gens, der Zeugungsfähigkeit oder der Sprache. Sie liegt 
z. B. auch dann vor, wenn die Körperverletzung zu sol
chen Verletzungen, wie Nervenlähmung, Beckenbruch, 
komplizierten Knochenbrüchen, Zerreißung der Arm
beugemuskel mit gänzlicher oder teilweiser Verstei
fung des Armes führte (OG, Urteil vom 16. April 1969 
- 5 Ust 12/69 - NJ 1969 S. 712; OGSt Bd. 10 S. 292). 
Das Merkmal „nachhaltig“ ist sowohl im Sinne des 
Ausmaßes als auch der Dauer der Störung zu ver
stehen.
Die erhebliche oder dauernde Entstellung bezieht sich 
auf die Verunstaltung . des menschlichen Körpers 
(Brandnarben, Verlust der Schneidezähne, entstellende 
Brüche, z. B. Nasenbeinbruch). Sie liegt auch dann vor, 
wenn eine schwerwiegende Verunstaltung bereits nach 
relativ kurzer Zeit wieder beseitigt werden kann.
Eine lebensgefährliche Gesundheitsschädigung liegt 
vor, wenn die Verletzung zum Tode des Geschädigten 
führen kann, z. B. bei schweren Schädelverletzungen

(Schädelbasisbruch), Verletzungen des Brust- und 
Bauchraumes, der Hauptschlagader usw.
Bei der Durchführung von beschleunigten Verfahren 
ist zu beachten, daß die Frage von Bedeutung sein 
kann, ob eine nur leichte oder schwere Gesundheits
schädigung vorliegt. In einem solchen Fall kann kurz 
nach der Tat kaum ärztlich zuverlässig festgestellt 
werden, welche Folgen eintreten werden. Eine solche 
Sache darf daher nicht im Sinne von § 257 StPO als 
„einfach“ betrachtet werden. Auch wenn nicht generell 
gefordert werden kann, daß erst die Besserung des 
krankhaften Zustandes des Verletzten abgewartet wer
den muß, so ist doch ein bestimmtes Maß an Sicher
heit erforderlich, um keine schweren Folgen zu über
sehen und dadurch evtl, die Tatschwere falsch einzu
schätzen.
Auch ist zu berücksichtigen, daß im beschleunigten 
Verfahren nur bestimmte Strafen ausgesprochen wer
den können (§258 Abs. 1 und 2 StPO).

2. Rowdytum
a) 1971 wurden bei 20,5 Prozent der wegen Rowdytum 
Verurteilten Strafen ohne Freiheitsentzug ausgespro
chen. Bei diesen Verurteilungen handelt es sich vor 
allem um
— Täter mit untergeordneter Tatbeteiligung,
— Täter, die nicht in einer Gruppe, sondern als Ein

zeltäter in Erscheinung traten,
— jugendliche Täter,
— vereinzelte Fälle außergewöhnlicher Strafmilderung 

gemäß § 62 StGB.
Die Mehrzahl der überprüften Strafen ohne Freiheits
entzug ist nicht zu beanstanden. Bei Tätern mit unter
geordneter Tatbeteiligung sind jedoch eine Reihe un
richtig bemessener Strafen festzustellen. Das drückt 
sich aus in zu hohen und zu niedrigen Strafen, wobei 
letzteres häufiger in Erscheinung tritt.
Die Ursachen der fehlerhaften Entscheidungen liegen 
im folgenden:
— Es bestehen noch Mängel bei der exakten Differen

zierung zwischen den Tatbeiträgen mehrerer Täter, 
weil die Aufklärung der konkreten Tatbeiträge nicht 
gemeistert wird.

— In den Fällen gemeinschaftlichen und aufeinander 
abgestimmten Vorgehens einer Rowdygruppe wird 
nicht immer klar erkannt, daß der einzelne Betei
ligte nicht nur in der Begrenzung seines eigenen 
Tatbeitrages, sondern auch für die von der subjek
tiven Seite umfaßte objektive Schwere der Gesamt
handlung der Gruppe verantwortlich ist.

— Das Vorliegen untergeordneter Tatbeteiligung wird 
allein aus der Tatsache abgeleitet, daß zwischen den 
Einzelhandlungen mehrerer Beteiligter in Inhalt 
und Umfang Unterschiede bestehen, also der eine 
„weniger“ getan hat als der andere, ohne gleich
zeitig zu prüfen, ob trotz dieser Differenzierung die 
in Frage kommende Einzelhandlung nach Inhalt 
und Umfang sowie unter Berücksichtigung ihrer Be
deutung für die Gesamthandlung die Wertung als 
untergeordnete Tatbeteiligung zuläßt.

— Die Schwere von Handlungen wird in Fällen unter
schätzt, in denen sich Initiatoren einer Rowdyhand
lung bei der Tatverwirklichung selbst vorsichtige 
Zurückhaltung auf erlegen.

b) Überwiegend wird richtig in den erforderlichen Fäl
len auf Freiheitsstrafe erkannt. Zwecks besserer Diffe
renzierung der Freiheitsstrafe ist es erforderlich, daß 
die Unterschiede im Tatbeitrag, in der Täterpersönlich
keit, im Grad der Schuld stärker berücksichtigt werden 
und z. B. zwischen den Initiatoren der Tat und den
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